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Kurzfassung
In einem mykologischen Gutachten wurde das Auftre-
ten gefährdeter Wiesenpilze, insbesondere von Saft-
lingen (Hygrocybe), als Argument verwendet, um die 
Lokalität bei der Planung von Bauvorhaben in Deggen-
dorf (Bayern) zu schonen. 

Abstract
Endangered meadow fungi as a political issue in
the planning of urban development 
A mycological report documenting the occurrence of 
endangered meadow fungi, particularly waxcaps (Hy-
grocybe), has succeeded to protect the locality when 
planning expansion and building projects in Deggen-
dorf (Bavaria).
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Einleitung

Pilze spielen im Zuge von Umweltverträglich-
keitsgutachten in Deutschland meist keine Rolle. 
Jene beschränken sich auf die Erfassung von 
Pflanzen sowie bestimmter Tiergruppen (z.B. 
Vögel, Libellen etc.). Dabei sind die Echten Pil-
ze, die ja ein eigenes Organismenreich (Fungi) 
bilden, durchaus im Gesetz vertreten. Die An-
lage 1 zur Bundesartenschutzverordnung stellt 
(unter: „Besonders geschützte und streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten“, sic!) auch Pil-
ze unter Schutz. Dies sind sämtliche Arten der 
Gattungen Albatrellus, Cantharellus, Hygrocybe, 
Leccinum, Morchella und Tuber, einige Boletus-
Arten sowie weitere fünf Pilzarten. Außerdem gilt 
eine beschränkte Sammelerlaubnis für einige 
Speisepilze, z.B. der Gattungen Cantharellus, 
Leccinum und Morchella). Dies bedeutet laut 
Bundesnaturschutzgesetz (Kapitel 5. Schutz der 
wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Le-
bensstätten und Biotope, Abschnitt 3. Besonde-
rer Artenschutz, § 44) konkret: „Es ist verboten, 
wild lebende Pflanzen (Anm.: incl. Pilze, s.o.) … 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören“. Fasst man diesen Text 
wörtlich auf, so ist nicht nur die Entnahme von 
Pilz fruchtkörpern („Entwicklungsformen“) verbo-
ten, sondern („Beschädigen, Zerstören“) genau 
genommen auch die Zerstörung ihrer Standorte 
sowie deren Degradierung etwa durch Düngung 
zumindest mit „starken Agentien“ wie Gülle und 
Kunstdünger. Die reine Fruchtkörperentnahme 
scheint sich im Übrigen auf den Bestand von 
Pilzvorkommen bzw. auf die Fruchtkörperpro-
duktion nicht auszuwirken (arnolds 1981, egli & 
al. 2005 u.a.). Abgesehen von der rechtlich bin-
denden Wirkung des Naturschutzgesetzes gibt 
es die Roten Listen. Diese sind „Verzeichnisse 
ausgestorbener, verschollener und gefährdeter 
Tier-, Pflanzen- und Pilzarten, Pflanzengesell-
schaften sowie Biotoptypen und Biotopkomplexe. 
Sie sind wissenschaftliche Fachgutachten, in de-
nen der Gefährdungsstatus für einen bestimm-
ten Bezugsraum dargestellt ist. Sie bewerten die 
Gefährdung anhand der Bestandsgröße und der 
Bestandsentwicklung“ (Karasch & hahn 2009). 
Rote Listen haben keine Rechtswirkung, werden 
aber durchaus in der Praxis als Argumentations-
grundlage für den Schutz der Fundorte von in 
den Listen enthaltenen Organismen herangezo-
gen, sie „sind als ständig verfügbares Gutachten 
Argumentationshilfe für raum- und umweltrele-
vante Planungen“. Im Folgenden wird über einen 
Fall berichtet, in dem Pilzvorkommen im Rahmen 
von Bauvorhaben in der ostbayerischen Stadt 
Deggendorf Berücksichtigung fanden. 

Saftlings-Vorkommen und die Bebauung
in der „Hirzau“

Die Magerwiesen an der „Hirzau“ wurden bereits 
im Rahmen einer Dissertation (Beisenherz 2000, 
2002) als überregional bedeutsame Saftlings-
Standorte taxiert. Saftlinge (Hygrocybe s.l.) sind 
oft farbenprächtige Blätterpilze. Die Mehrzahl der 
Arten ist auf nährstoffarme Standorte wie  Mager-
wiesen angewiesen (z.B. Boertmann 2010). Ihre 
Ernährungsweise (wie auch die ihrer wichtigsten 
Begleitpilze, z.B. der Erdzungen) ist bis heu-
te unvollständig geklärt und im Fokus aktueller 
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Forschungen  (seitzmann et al. 2011). Im Gebiet 
liegen für Saftlinge günstige Nährstoffverhältnis-
se vor. Grund hierfür ist, dass das Gebiet lange 
Jahre Übungsgebiet des Bundesgrenzschutzes 
war und keine Düngung (vor allem keine mit Gül-
le oder Kunstdünger) erfolgte. Es entwickelten 
sich so bodensaure Magerwiesen vom Typ des 
Festuco-Cynosuretum (und weniger mager das 
Lolio-Cynosuretum, vgl. Beisenherz 2000, 2002), 
nur kleinflächig sind sie mager genug, um den 
Borstgrasrasen (Nardion) zugerechnet zu wer-
den, auch das Borstgras (Nardus stricta) selbst 
kommt nur ganz kleinflächig vor. Die Standorte 
liegen über Perlgneis (Beisenherz 2000), sind 
süd-exponiert und deshalb während des Jahres 
meist ziemlich trocken. 
Saftlinge (Gattung Hygrocybe) gehören zu den 
wenigen Pilzen, die gesetzlich geschützt sind 
(s.o.). Verboten ist dabei nicht nur die Entnahme 
der Fruchtkörper, sondern auch die Zerstörung 
ihrer Wuchsorte. Insofern bestand ein Interessen-
konflikt, als die expandierende Stadt Deggendorf 
den Wunsch hatte, die durch ihren attraktiven, 
weiten Ausblick auf Donau und Hinterland be-
gehrten und damit teuren Flächen an der „Hir-
zau“ zur Bebauung freizugeben. Genau genom-
men ging es um fünf zu bebauende Parzellen 
(insgesamt 0,8 ha – am unteren Hangrand, also 
ganz im Süden der Magerrasenflächen). Bereits 
vor Untersuchungsbeginn war mit der Bebauung 
einer dieser Parzellen begonnen worden. Auf 
die se Situation wies der Umweltschützer Walter 
hanschitz-Jandl die Stadt Deggendorf hin. 
Im Auftrag der Stadt Deggendorf (Grundstücksge-
sellschaft, begleitet vom Stadtplanungsamt) führte 
der Autor 2007-2008 eine mykologische Untersu-
chung des potentiellen Baugebietes einschließlich 
aller an dieses angrenzenden Reste bodensau-
rer Magerrasen im Bereich „Himmelreich-Hirzau“ 
durch. Dokumentiert wurden nicht nur Saftlinge, 
sondern auch andere geschützte und gefährdete 
Arten einschließlich ihrer Begleitpilze. 

Ergebnisse des Gutachtens und
Empfehlungen für den Pilzschutz

Die Untersuchungen (Krieglsteiner 2008) brach-
ten in Kurzform folgende Ergebnisse:
1. Im gesamten Gebiet „Himmelreich-Hirzau“ wur-

den 21 Arten der Gattung Hygrocybe s.l. (incl. 
Camarophyllus und Porpoloma) gefunden. 

2. Zwei der von Beisenherz (2000) gefundenen 
Arten (H. intermedia, Feuerschuppiger Saft-

ling) und H. subminutula (Schmalsporiger 
Saftling) wurden nicht wiedergefunden. Drei 
Arten wurden neu entdeckt: H. irrigata (Grauer 
Saftling), H. subpapillata (Trockenfuß-Saftling) 
und Porpoloma fornicata (Blassgrauer Saft-
ling). 

3. Alle gefundenen Arten wurden auch (einige 
nur) außerhalb des geplanten Baugebietes 
gefunden. Neben Saftlingen wurden weitere 
Rote Liste-Arten aus den Gattungen Samt-
ellerlinge (Camarophyllopsis; 2 Arten), Samt-
ritterlinge (Dermoloma; 1), Rötlinge (Entoloma; 
8), Wiesenkeulen und -korallen (Clavulinopsis, 
Ramariopsis, Clavaria; 8), Erdzungen (Geo-
glossum; 2) gefunden. Nur eine dieser Arten 
(der Rötling Entoloma exile var. pyrospilum) 
wurde nur im geplanten Bebauungs-Bereich 
gefunden.

4. Besonders artenreich waren die am höchsten 
gelegenen („gipfelnahen“) Bereiche, die teils 
unmittelbar an die Bauflächen angrenzen.

Es wurde betont, dass der Erhalt der Saftlings-
vorkommen vor allem von der Nicht-Ausweitung 
des Bebauungsareals und von einem günstigen 
Nährstoffmanagement abhinge. Ein für Saftlinge 
ungünstiger Eintrag von Nährstoffen drohe vor 
allem durch Hundekot. Somit müsse vor allem an 
die Vernunft der Spaziergänger appelliert wer-
den. 

Konsequenzen

Als Konsequenz aus den Pilzfunden und dem 
Gutachten wurde das Ausweisungsverfahren für 
den Bebauungsplan für die 0,8 ha beschlossen 
bzw. fortgeführt. Gleichzeitig war sich die Stadt 
Deggendorf der Bedeutung des Gebietes für den 
Artenschutz bewusst und beschloss, für einen 
Großteil der restlichen Flächen die Ausweisung 
als Naturschutzgebiet vorzuschlagen. Zustän-
dig ist die Regierung von Niederbayern; derzeit 
steht diese Behörde in Verhandlungen u.a. mit 
dem Bundesgrenzschutz als Eigentümer der 
Flächen.

Ausblick 

Das Vorkommen bestimmter Pilzarten kann im 
Zuge von Umweltverträglichkeitsgutachten als 
Argumentationshilfe herangezogen werden. Viele 
ihrer Vertreter reagieren – ähnlich wie auch viele 
Pflanzen – sehr empfindlich gegenüber Umwelt-
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einflüssen, so auf steigende Nährstoffeinträge 
u.a. durch Düngung. Viele Pilze und ihre Stand-
orte sind deshalb in unserer heutigen Agrarland-
schaft stark gefährdet. Ein intelligentes Stick-
stoffmanagement ist daher Voraussetzung für ein 
dauerhaftes Überleben von an Nährstoffarmut 
angepassten Organismen. In Deggendorf wur-
den die Pilze erfreulicherweise berücksichtigt. Es 
könnte außerdem ein großer Erfolg für den Pilz-
schutz sein, sollte erstmalig ein Gebiet aufgrund 
seiner Pilzflora als Naturschutzgebiet ausgewie-
sen werden. Das  Gutachten über die „Hirzau“ 
hatte, dies sei noch ergänzt, die Deggendorfer 
Bevölkerung für Pilze und den Pilzschutz sensi-
bilisiert. So wurde von einem Bauunternehmer 
für eine innerstädtische Wiesenfläche („Kreut“) 
prophylaktisch ein Gutachten zum Pilzvorkom-
men erbeten. Auf diesem Areal wurde  Walters 
Haarzunge (Trichoglossum walteri; Abb. 4) gefun-
den, ein Erstnachweis für ganz Bayern  (Kriegl-
steiner 2009). Der bemerkenswerte Fund  ließ 
die Diskussion über den möglichen Umfang der 
im Grundsatz bereits beschlossenen Bebauung 
der „Kreutwiesen“ neu aufflammen, so auch in 
der lokalen Presse (Abb. 5). Eine gezielte Suche 
dieser einerseits schwer zu bestimmenden und 
im Gras schwer auffindbaren Art zeigte jedoch, 
dass sie an geeigneten Standorten in Bayern 
häufiger vorkommt, so auch im Deggendorfer 
Raum (Krieglsteiner 2010). Dennoch wurde die 
Art als schützenswert angesehen, vom Bauherrn 
wurden Pilzschutzbelange akzeptiert (u.a. wird 
ein Bereich mit dem üppigsten Vorkommen des 
Pilzes bei der Bebauung ausgespart).
Besonders wichtig für den Pilzschutz in Deutsch-
land ist jedoch, dass die Pilze und ihre Bedeu-
tung  im Naturkreislauf stärker ins öffentliche 
Bewusstsein, vor allem in das der Naturschutz-
behörden, rücken. So gibt es bisher unter den 
Pilzen keine FFH-Arten. Gleichzeitig erfordert 
es gut geschulte Experten, die in der Lage sind, 
schützenswerte Pilze (genauer: deren nur peri-
odisch gebildete Fruchtkörper) im Gelände zu 
entdecken, zu bestimmen und ihre ökologischen 
Ansprüche zu kennen. Da die Ausbildung der 
Bio wissenschaftler an den Universitäten jedoch 
zunehmend vom „Feld“ in die Labors verlagert 
wird, ist ein Aussterben dieser Art von Fachleu-
ten zu befürchten.
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Abbildung 2. Hygrocybe intermedia (Feuerschuppiger Saftling): Schwäbisch Gmünd-Bettringen, NSG “Lindenfeld”, 
26.8.2008. – Foto: m. theiss.

Abbildung 1. Hygrocybe helobia (Knoblauch-Saftling): Deggendorf, “Hirzau”, 1.10.2008. – Foto: l. Krieglsteiner.
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Abbildung 3. Hygrocybe irrigata (Grauer Saftling): Deggendorf, “Hirzau”, 14.11.2008. – Foto: l. Krieglsteiner.

Abbildung 4. Trichoglossum walteri  (Walters Haarzunge): Deggendorf, “Kreut” (Aletsberger Straße), 27.9.2009. – 
Foto: l. Krieglsteiner.


